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RS OGH 1995/9/5 11Os121/95
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 05.09.1995

Norm

StPO §41 Abs2

Rechtssatz

Jedenfalls erforderlich ist die Beigebung eines Verteidigers nicht nur in den Fällen der notwendigen Verteidigung (§ 41

Abs 2 Z 1 StPO), sondern - unabhängig von der sachlichen Zuständigkeit, somit auch in jedem Verfahren vor dem

Einzelrichter des Gerichtshofes oder des Bezirksgerichtes - unter anderem auch bei schwieriger Sachlage und

Rechtslage (Z 2) sowie zur Ausführung eines angemeldeten Rechtsmittels (Z 4) und für den Gerichtstag zur ö;entlichen

Verhandlung über ein Rechtsmittel (Z 5).
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